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 Veröffentlicht am 05.01.1955

Norm

ABGB §1304 BIIc

KFG §17

Rechtssatz

Wenn der Beklagte sein nicht vorschriftsmäßig beleuchtetes Auto auf der Fahrbahn stehen läßt, und der Kläger bei der

von ihm verwendeten Beleuchtung mit seinem Motorrad zu schnell gefahren ist und die Fahrbahn zu wenig

aufmerksam beobachtet hat, Schadensverteilung je zur Hälfte.
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Schlagworte

Auto Kfz Pkw
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